
 

 

A N T R A G 
 
 

nach § 33 c Abs. 1 GewO         
(Erlaubnis zum Aufstellen von Spielgeräten) 
(Erlaubnisgebühr zwischen 500,- € bis 1.000,- € je nach Sachlage) 
 
 
 
nach § 33 c Abs. 3 GewO         
(Bestätigung des Aufstellungsortes) 
(Erlaubnisgebühr zwischen 30,- € bis 100,- € je nach Sachlage) 
 
 
 
nach § 33 d Abs. 1 GewO         
(Andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit) 
(Erlaubnisgebühr zwischen 20,- € bis 400,- € je nach Sachlage) 
 
 
Name des Antragsstellers oder Firmenname:_________________________________ 
 
Vorname oder Name des Geschäftsführers:__________________________________ 
 
Geburtsdatum / Geburtsort:_______________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:_____________________________________________________ 
 
Anschrift der Wohnung:__________________________________________________ 
 
      __________________________________________________ 
 
      __________________________________________________ 
 
 
Anschrift des Betriebssitzes:_______________________________________________ 
 
             _______________________________________________ 
 
             _______________________________________________ 
 
Telefon:________________________ 
 
 
Aufstellungsort (Straße und Name des Betriebes):_____________________________ 
 
                _____________________________ 
 
                 
Aufstellung erfolgt ab:___________________    (bitte genaues Datum angeben) 
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers 

 

 

 

 



 

 

Antrag nach § 33 c Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO) / Erlaubnis 
zum Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten 
 
 
Sehr geehrte/r Herr / Frau, 
 
das beiliegende Antragsformular ist ausgefüllt und unterschrieben an mich zurückzusenden.  
 
Beizubringende Unterlagen für die Antragsstellung nach § 33 c Abs. 1 GewO: 
 

 Führungszeugnis für Behörden, Belegart 0, zu beantragen bei der Wohnsitzgemeinde  

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Belegart 9, zu beantragen bei der 
Wohnsitzgemeinde  

 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (zu beantragen bei dem für Sie 
zuständigen Finanzamt) - bei einer juristischen Person: für die juristische Person und 
die Geschäftsführer 

 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der Wohnortgemeinde (erhältlich bei 
der Amtskasse des Amtes Pinneberg-Land) - bei einer juristischen Person: für die 
juristische Person und die Geschäftsführer 

 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, d.h. Auskunft 
über Einträge im Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichtes (persönlich mit Vorlage 
des Personalausweises zu beantragen bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk in den 
letzten 3 Jahren der Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung gewesen ist. Für 
Pinneberg in der Bahnhofstraße 17 in 25421 Pinneberg 

 Ab 01.01.2013 wird das Schuldnerverzeichnis unter www.vollstreckungsportal.de  
geführt. Ich bitte, auch dort dem zur Zeit gültigen „Schuldnerauszug“ einzuholen und 
mir zukommen zu lassen.   
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(Eggers) 
 
 
 

http://www.vollstreckungsportal.de/

